
1. 	 Allgemeine Punkte
1.1.	 Für die Vertragsbeziehungen zwischen der muribaer ag und ihren 

Kunden gelten ausschliesslich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen («AGB») in der zum Zeitpunkt der Bestel-
lung gültigen Fassung.

1.2.	 Die vorliegende AGB entgegenstehende Bedingungen des Kunden 
bedürfen zu ihrer Geltung der ausdrücklichen schriftlichen Bestä-
tigung durch muribaer ag. Mit der Bestellung des Kunden (Antrag) 
werden Geltung und Inhalt der AGB von muribaer ag anerkannt. 
Der Vertrag kommt mit der Bestätigung von muribaer ag (Annah-
me) zustande.

1.3.	 muribaer ag behält sich das Recht vor, die vorliegenden AGB 
jederzeit zu ändern. Die jeweils verbindliche Fassung ist auf der 
Website einsehbar.

1.4.	 muribaer ag arbeitet in einzelnen Produktebereichen mit Dritt-
firmen und/oder Partnern zusammen. Diese Produkte, Software 
und Leistungen, werden als Drittprodukte bezeichnet. Liefert 
muribaer ag im Rahmen eines Vertrags Drittprodukte, so werden 
diese, unbeschadet abweichender Bestimmungen, ausschliesslich 
als «Durchlaufartikel» zur Verfügung gestellt und unterliegen den 
Geschäftsbedingungen des Drittanbieters.

1.5.	 Die Lieferung erfolgt der Basis der nachstehend aufgeführten 
Konditionen, deren Inhalt mit Auftragserteilung als anerkannt 
vorausgesetzt wird. 

1.6.	 Besondere Bedingungen und Abänderungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch die muribaer ag.

2. 	 Preise
2.1.	 Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken, rein netto ab 

Werk, exkl. Mehrwertsteuer. Preisänderungen bleiben ausdrück-
lich vorbehalten und erfordern keine Voranzeige, sofern diese 
durch Preiserhöhungen von Rohstoffen, Zulieferanten, Transport-
kosten oder Wechselkurse verursacht werden. 

2.2.	 Preise in Kostenvoranschlägen oder Offerten sind für die Dauer 
von 30 Tagen verbindlich.

2.3.	 Drittprodukte werden unter Vorbehalt von Preisänderungen ange-
boten, die der Drittanbieter gegebenenfalls zwischen dem Datum 
des Auftrags, der solche Drittprodukte umfasst, und dem Datum 
der Rechnung der muribaer ag in Bezug auf das Drittprodukt 
vornimmt.

2.4.	 Normalerweise ist in unseren Offerten eine einmalige Schulung/
Instruktion der installierten Glockenstühle/Installationen/Gewer-
ke/Geräte eingerechnet. Weitergehende Schulungen/Instruktionen 
werden verrechnet.

2.5.	 Das Erstellen des Läutprogramms ist üblicherweise in der Offerte 
als Pauschale enthalten. Dieser Pauschalpreis gilt nur, wenn das 
Läutprogramm (Läutordnung) drei Wochen vor Inbetriebnahme 
der Anlage im Besitze der muribaer ag ist. Liegt das Läutpro-
gramm nicht oder nur unvollständig vor, wird das Erstellen des 
Läutprogramms nach Aufwand verrechnet.

2.6.	 Bei Exporten in andere Länder sind allfällige Steuern und Zollge-
bühren vom bestellenden Kunden zu tragen, gemäss der gemein-
sam fixierten Lieferbedingungen nach INCOTERMS 2020.

3. 	 Lieferfristen
3.1.	 Die Lieferfrist wird in der Auftragsbestätigung so genau wie 

möglich angegeben. Sie beginnt nach vollständiger Klarlegung 
sämtlicher Einzelheiten der Ausführung. Die Einhaltung derselben 
versteht sich vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse wie hö-
here Gewalt, Materialmängel, verspätete Lieferung Dritter, Streiks, 
Staus sowie auch unter Vorbehalt der Erfüllung der festgelegten 
Bedingungen durch den Kunden. Weder eine Konventionalstrafe 
noch eine Annullierung des Auftrages kann infolge Lieferungsver-
zögerungen anerkannt werden.
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3.2.	 Eine Entschädigung für mögliche Wartezeiten bei verspäteter 
Lieferung (auch von unseren Zulieferanten oder Drittanbieter) wird 
nicht übernommen. Die muribaer ag haftet in keinem Fall für die 
Folge einer Bauverzögerung.

3.3.	 Aufwendungen für schwierige Zufahrten, zusätzliche Leistungen 
und nicht von der muribaer ag verschuldete Wartezeiten werden 
unabhängig von der Art der Rechnungsstellung, gesondert an den 
Käufer verrechnet.

3.4.	 Die Kosten für die Lieferung per LKW, Kurier (DHL/Post/UPS) oder 
Bahn, werden dem Kunden in jedem Fall separat in Rechnung 
gestellt.

3.5.	 Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang der Lieferung 
ab Werk Büron oder des jeweiligen Drittanbieters auf den Kunden 
über.

4. 	 Verpackung und Werkzeuge
4.1.	 Die Kosten der Verpackung gehen zu Lasten der muribaer ag.
4.2.	 Verpackungsmaterialien von Wert bleiben Eigentum der muribaer 

ag oder des jeweiligen Drittanbieters und sind franko Abgangssta-
tion SBB zu retournieren.

	 Sämtliche Transportkosten für Werkzeuge und Montagematerial 
zwischen Werk und Bauprojekt sind in den Preisen nicht inbegrif-
fen. Nicht zurückgesandte Verpackungen von Wert werden zum 
Selbstkostenpreis verrechnet.

5. 	 Lieferung
	 Die Lieferung erfolgt standardmässig ab Werk Büron oder des je-

weiligen Drittanbieters, franko Baustelle (EXW, INCOTERMS 2020).

6. 	 Montage- und Installationsarbeiten
6.1.	 Die Kosten für die Montage-, Installations- und Inbetriebset-

zungsarbeiten sind in den Preisen inbegriffen, sofern nicht 
anderslautende Vereinbarungen in Schriftform getroffen werden, 
dies beinhaltet u.a. Lohnkosten, Unterhalts- und Reisespesen des 
Montagepersonals.

6.2.	 Im Auftrag und auf Rechnung des Kunden sind nach Notwendig-
keit an der Baustelle auszuführen:
a)	erstellen von Traggerüsten und Bereitstellung von Brettern, 

Balken, Leitern usw., welche für die Montagearbeiten unter 
Umständen erforderlich sind

b)	Lieferung und Verlegung sämtlicher Zuführungsleitungen
c)	alle erforderlichen Zimmer-, Schreiner-, Maurer- und  

Schlosserarbeiten
d)	Beihilfe an den Montagearbeiten, normalerweise eine Hilfskraft 

für die Dauer der Arbeiten
e)	Einschalungen für Zeiger- und Winkelwerke

6.3.	 Die Kostenberechnung versteht sich für die Ausführung der 
Montagearbeiten einschliesslich Inbetriebsetzung in einem 
Arbeitsgang und ohne Unterbruch. Alle bauseits anfallenden 
Vorbereitungsarbeiten sind im Interesse des Kunden nach An-
weisungen der muribaer ag oder des Drittanbieters auszuführen 
(z. B. Einhaltung des Terminplans). Müssen die Montagearbeiten 
infolge Nichtbeachtung dieser Bedingung und aus von uns nicht 
verschuldeten Gründen unterbrochen oder etappenweise abgewi-
ckelt werden, so fallen die daraus resultierenden Mehrkosten für 
Wartezeit, Unterhalts- und Reisespesen des Montagepersonals zu 
Lasten des Kunden.

6.4.	 Können Montage- und Installationsarbeiten nicht wie geplant/
vereinbart ausgeführt werden, weil Vorbereitungsarbeiten nicht 
termingerecht ausgeführt wurden, oder es liegen bauliche Mängel 
vor, können die daraus entstehenden Mehrkosten von muribaer ag 
an den Kunden weiterverrechnet werden.
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6.5.	 In den Preisen nicht inbegriffen sind Kosten für Änderungsar-
beiten an den bestehenden Verhältnissen (bauliche Umstände, 
Einrichtungen und Installationen aller Art), welche für eine fach-
gemässe Errichtung der Anlage notwendig sind.

6.6.	 Der Kunde hat die muribaer ag oder die jeweiligen Drittanbieter 
rechtzeitig auf besondere technische Voraussetzungen sowie 
auf die gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften am 
Bestimmungsort aufmerksam zu machen, soweit sie für die Aus-
führung und den Gebrauch der Produkte von Bedeutung sind.

6.7.	 Der Kunde hat der muribaer ag oder den jeweiligen Drittanbietern, 
wo immer möglich, einen geeigneten Parkplatz für seine Ser-
vicefahrzeuge zur Verfügung zu stellen oder zu ermöglichen. Wo 
nötig erbringt der Kunde entsprechende Ausnahmebewilligungen, 
Fahrerlaubnisse, Stellplätze oder Parkiermöglichkeiten. Fallen 
Gebühren an, können diese von muribaer ag oder dem jeweiligen 
Drittanbieter an den Kunden weiterverrechnet werden.

7. 	 Software und Know-how
7.1.	 Der Kunde darf die überlassene Software, das Know-how, die 

Datenträger und Dokumentation im vorgesehenen Umfang selber 
benützen, nicht aber an Dritte weitergeben. Das Eigentum daran 
und das Recht zur weiteren Verwendung bleibt bei der muribaer 
ag, den jeweiligen Drittanbietern oder seinen Lizenzgebern, auch 
wenn der Kunde Software-Programme oder Know-how-Aufzeich-
nungen nachträglich ändert.

7.2.	 Jede Erweiterung oder Änderung der Software durch den Kunden 
benötigt die schriftliche Zustimmung der muribaer ag oder des 
jeweiligen Drittanbieters.

7.3.	 Der Kunde darf für Sicherheits- und Archivzwecke von der 
Software höchstens drei Kopien erstellen. Eine grössere Anzahl 
der Kopien oder die Verwendung für andere Zwecke benötigt die 
ausdrückliche Zustimmung der muribaer ag oder der jeweiligen 
Drittanbieter.

7.4.	 Der Kunde hat auf allen Modifikationen und Kopien die gleichen 
Schutzrechtsvermerke wie auf dem Original anzubringen.

8. 	 Gewährleistung / Produktehaftung / Garantie
8.1.	 Die Produkte und Leistungen gelten als vertragsgemäss geliefert, 

wenn bei muribaer ag nicht spätestens innerhalb von 5 Tagen 
nach einer Auslieferung oder einer Inbetriebnahme eine schriftli-
che Beanstandung eintrifft.

8.2	 Der Empfänger hat bei einer Produkte-Lieferung, die Vollständig-
keit und deren äusserlich einwandfreien Zustand zu prüfen. Allfäl-
lige Beschädigungen oder Abweichungen sind auf dem Liefer-
schein zu vermerken und durch den Frachtführer gegenzeichnen 
zu lassen. Verdeckte Beschädigungen oder Abweichungen sind 
schriftlich, innerhalb von 5 Arbeitstagen anzuzeigen.

8.3.	 Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der 
Produkte-Lieferung oder der Inbetriebsetzung der Anlage. mu-
ribaer ag verpflichtet sich, alle während dieser Zeit nachweisbar 
entstandenen Mängel infolge von Material- und/oder Konstrukti-
onsfehlern unentgeltlich und so rasch wie möglich zu beheben. 

8.4.	 Garantien werden übernommen gemäss Fristen der SIA 118 und 
wenn 
a)	alle Vorgaben und Ausführungsbestimmungen der muribaer ag 

oder des jeweiligen Drittanbieters eingehalten wurden
b)	die fixierten Zahlungskonditionen der muribaer ag eingehalten 

wurden (für unbezahlte Materialien oder Leistungen werden 
keine Garantieverpflichtungen übernommen)

8.5.	 Die muribaer ag trägt keine Verantwortung für die Produkte, Leis-
tungen, die Reparatur oder die Gewährleistungsbedingungen von 
Drittprodukten in dem Umfang, in dem diese nicht vom Vertrag 
erfasst sind. Sämtliche Ansprüche und Supportanfragen in Bezug 
auf solche Drittprodukte hat der Kunde ausschliesslich an den 
Drittanbieter zu richten.

8.6.	 Von der Produkt-Garantie sind ausgeschlossen:
	 Natürlicher Verschleiss, Beschädigungen infolge unsachgemässer 

Behandlung oder übermässiger Beanspruchung, ausgeführte 
Arbeiten Dritter im Sinne von Artikel 6.2., Pos. a) bis e), höhere 
Gewalt wie Blitzschlag, Feuer, Wasserschäden usw. Werden durch 
den Kunden oder durch Dritte Änderungen oder wesentliche 
Reparaturen ohne die Zustimmung der muribaer ag oder des 
jeweiligen Drittanbieters vorgenommen, so erlischt damit die 
Garantie vollständig. Reinigungen oder Unterhaltsarbeiten an der 
Anlage fallen nicht unter die Garantiepflicht.

8.7.	 Reparaturarbeiten unter Garantie an Zifferblättern und Zeigerwer-
ken an schwer zugänglichen Örtlichkeiten werden kostenlos durch 
die muribaer ag ausgeführt, jedoch müssen dazu erforderliche 
Traggerüste im Sinne von Artikel 6.2. Pos. a) im Auftrag und auf 
Rechnung des Kunden erstellt werden.

9. 	 Kunden-Wartungsvertrag
9.1.	 Eingeschlossene Leistungen
	 Die muribaer ag oder der jeweilige Drittanbieter führt während der 

Vertragsdauer eines Wartungsvertrags die vertraglich verein-
barten Wartungsarbeiten an den installierten Glockenstühlen/
Installationen/Gewerke/Geräte in der Schweiz oder im Fürstentum 
Liechtenstein, nach vorhergehender Anvisierung, durch. Die Kom-
plettleistungen beinhalten Arbeitszeit, Reisezeit, Kleinmaterial (bis 
CHF 50.-) sowie die Kosten für Beratung der installierten Anlagen. 

	 Im Wartungsvertrag ist die Vorort- oder Fernwartung (allgemeine 
Kontrolle aller Anlageteile, Updates der Firmware und Firewall, 
System-, Funktions-, Sicht- und Betriebsbereitschaftskontrolle, 
Reinigung, Schmierung, Sicherheitsprüfung) inklusive, dabei 
erstellt der muribaer ag-Techniker oder der jeweilige Drittanbieter 
auch ein entsprechendes Wartungsprotokoll.

9.2.	 Ausgeschlossene Leistungen
	 Beheben von Störungen und Schäden als Folge von natürlichem 

Verschleiss, Beschädigungen infolge unsachgemässer Behand-
lung oder übermässiger Beanspruchung sowie höhere Gewalt wie 
Blitzschlag, Feuer, Wasserschäden usw. fallen nicht unter diese 
Leistungen.

9.3.	 Vertragsdauer und Vertragsabschluss
	 Die Vertragsdauer beträgt bei Vertragsabschluss zwei Jahre. Nach 

Ablauf dieser zwei Jahre erneuert sich der Vertrag stillschweigend 
um ein weiteres Jahr, sofern er nicht schriftlich von einer der Ver-
tragsparteien auf Ende des Vertragsjahres per Ende September 
gekündigt wird.

9.4.	 Vertragskosten
	 Die Wartungsvertragskosten sind jeweils pro Installation (Einzel-

komponenten) bzw. für ein Objekt (mehrere Geräte und Installati-
onen), mittels einem separaten Wartungsvertrag abgeschlossen. 
Die Rechnungsstellung für die Jahresprämie erfolgt zu Beginn der 
Vertragsperiode, zahlbar innert 30 Tagen netto.

10. 	 Zahlungsbedingungen
10.1.	 Wenn nichts anderes vereinbart, gilt 30 Tage netto, ab Rechnungs-

stellung.
10.2.	 Diese Zahlungsbedingungen gelten auch bei Teillieferungen.
10.3.	 Andere Zahlungsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
10.4.	 Nach Ablauf der auf den Rechnungen angegebenen Zahlungs-

frist befindet sich der Kunde in Verzug und hat einen Verzugszins 
zu bezahlen. Der Verzugszins wird ab Verfalldatum marktüblich 
berechnet und wird durch die muribaer ag festgelegt. Er beträgt 
mindestens 6 %.
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10.5.	 Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung 
Eigentum der muribaer ag oder des jeweiligen Drittanbieters.

10.6.	 Die muribaer ag ist berechtigt, im Rahmen der bereits vorgenom-
menen Arbeiten oder Lieferungen, Akontozahlungen zu verlangen. 
Bei objektbezogenem hergestelltem Material ist die muribaer ag, 
nach Absprache mit dem Kunden, berechtigt, eine 100 % Voraus-
zahlung oder eine Bankgarantie in der Höhe des Gesamtbetrages 
zu verlangen.

10.7.	 Offerterstellung
	 Für umfangreiche, ausführliche oder technisch anspruchsvolle 

Offertanfragen können die entsprechenden Aufwände bis zu 5 % 
der Offertsumme verrechnet werden.

11. 	 Technische Dokumente
11.1.	 Konstruktionspläne, Zeichnungen, Schemas und technische 

Unterlagen aller Art bleiben Eigentum der muribaer ag oder des 
jeweiligen Drittanbieters und dürfen Dritten ohne Genehmigung 
der muribaer ag oder des jeweiligen Drittanbieters nicht zugäng-
lich gemacht werden.

11.2.	 Bei der Nutzung von Drittprodukten können, zusätzlich zu den 
hier festgelegten Bedingungen, weitere Beschränkungen aus dem 
Urheberrecht oder dem Endnutzerlizenzvertrag des jeweiligen 
Drittanbieters bestehen. muribaer ag stellt dem Kunden auf 
Anfrage die entsprechenden Urheberrechte oder den Endnutzer-
lizenzvertrag des Drittanbieters zur Verfügung. Die Produkte oder 
Software enthalten Urheberrechtsvermerke und andere Hinweise 
auf Schutzrechte des Anbieters sowie Dritter, die vom Kunden 
nicht geändert, gelöscht oder unkenntlich gemacht werden dür-
fen.

11.3.	 Der Kunde hat ein Anrecht auf ein Exemplar der Benutzerdoku-
mentation in der üblichen Ausführung der muribaer ag oder des 
jeweiligen Drittanbieters. Zusätzliche Exemplare oder Dokumen-
tationen in nicht bereits vorhandenen Sprachen darf die muribaer 
ag gesondert in Rechnung stellen.

11.4.	 Abweichungen in der Dokumentation, namentlich bei Beschrei-
bungen und Abbildungen, sind zulässig, sofern die Unterlagen 
ihren Zweck erfüllen.

12. 	 Versicherung
	 Alle Sendungen reisen auf Risiko und Gefahr des Kunden. Risiko-

versicherungen sind ausdrücklich zu verlangen und deren Kosten 
gehen zu Lasten des Empfängers.

13. 	 Datenschutz
13.1.	 Die Privatsphäre der Kunden hat für muribaer ag sehr hohe 

Priorität. Personenbezogene Kundendaten werden ausschliesslich 
intern gesammelt, verarbeitet und gespeichert und dienen nur der 
Ausführung der vom Kunden erteilten Aufträge, der Information 
gemäss gemeinsamer Geschäftsbeziehung, der Sicherung ge-
schäftlicher Ansprüche (z. B. Bonitätsprüfung) sowie der Erfüllung 
gesetzlicher Anforderungen.

13.2.	 Beide Parteien werden sämtliche Informationen aus dem 
Geschäftsbereich des anderen, die weder allgemein zugänglich 
noch allgemein bekannt sind, Dritten nicht offenbaren und alle 
Anstrengungen unternehmen, um Dritte den Zugang zu diesen 
Informationen zu hindern. Andererseits darf jede Partei in ihrer 
angestammten Tätigkeit Kenntnisse weiterverwenden, die sie bei 
der Geschäftsabwicklung erwirbt.

13.3.	 Betreffen die Informationen und/oder Daten Drittprodukte, so 
sichert der Kunde gegenüber der muribaer ag zu, dass der Kunde 
sämtliche notwendigen Rechte zu den weiterzuleitenden Informa-
tionen und/oder Daten (auch Feedbacks) besitzt, einschliesslich 
das Recht, der muribaer ag die hierin beschriebenen Rechte zur 
Datenweiterleitung an den Drittanbieter und/oder Partner zu 
gewähren, und dass diese Informationen und/oder Daten keine 
Eigentumsrechte oder andere Rechte Dritter verletzt und keine 
unrechtmässigen Informationen enthält.

14. 	 Gerichtsstand und anwendbares Recht
14.1.	 Soweit gesetzlich nicht zwingend anders geregelt, ist Erfüllungs-

ort und ausschliesslicher Gerichtsstand CH-6233 Büron.
14.2.	 Es gelten ausschliesslich die Bestimmungen des schweizerischen 

Rechts, auch wenn aus dem Ausland bestellt oder ins Ausland 
geliefert wird. Das Übereinkommen der Vereinigten Nationen über 
den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) wird ausgeschlos-
sen.

15. 	 Schlussbestimmungen
	 Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, tei-

lunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen 
sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame 
oder teilunwirksame Bestimmung unverzüglich durch eine zuläs-
sige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der 
ursprünglichen Absicht wirtschaftlich am nächsten kommt.
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